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ZEITGESPRÄCH

Schutz für den Verbraucher?

ln jüngster Zeit wurde in der Bundesrepublik und der EWG der Verbraucher entdeckt, ist 
in unserer Marktwirtschaft eine Verbraucherschutzpolitik notwendig?

Forderung der Ordnungspolitik

Hans Friderichs, Bonn

Die Frage nach der Notwen
digkeit einer Verbraucher

schutzpolitik — oder, wie ich um
fassender formulieren würde, ei
ner Verbraucherpolitik — ist im 
Rahmen der marktwirtschaftli
chen Ordnung gestellt und nur 
von dort her zu beantworten. In 
der Marktwirtschaft ist den Ver
braucherinteressen noch am ehe
sten Rechnung zu tragen. Wie ich 
schon an andererstelle zum Aus
druck gebracht habe, ist sie keine 
Veranstaltung zugunsten von Un
ternehmern, sondern zugunsten 
der Verbraucher. Die Wirtschafts
politik Insgesamt ist deshalb vom 
Verbraucher her zu konzipieren. 
Das macht aber eine spezielle 
Verbraucherpolitik nicht entbehr
lich.

Bei der „Verbraucherpolitik“ 
geht es mir nicht vorrangig um
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eine Reihe mehr oder weniger 
zusammenhängender Einzelmaß
nahmen, sondern zunächst um 
ihren grundsätzlichen Standort in 
einer auf Erhaltung und Stärkung 
der Marktwirtschaft ausgerichte
ten Wirtschaftspolitik. Erst wenn 
man über diesen grundsätzlichen 
Standpunkt Klarheit gewonnen 
hat, läßt sich die Frage beantwor
ten, was die Verbraucherpolitik 
leisten kann und leisten muß und 
welche verbraucherpolitischen 
Maßnahmen im einzelnen zu tref
fen sind.

Die marktwirtschaftliche Ord
nung steht und fällt mit dem 
Wettbewerb, der einerseits alle 
Entfaltungsmöglichkeiten bietet 
und den Leistungsvergleich zum 
Wohle der Allgemeinheit anregt, 
andererseits aber auch verhin
dert -  und das ist mindestens

ebenso wichtig - ,  daß der wirt
schaftliche Erfolg einseitig ein
zelnen Marktpartnern zugute 
kommt. Die Erhaltung der Wett
bewerbsordnung ist deshalb 
oberstes ordnungspolitisches 
Ziel unserer Wirtschaftspolitik, 
und ich glaube, wir sind darin 
durch die Verabschiedung der 
Kartellgesetznovelle ein ganzes 
Stück weitergekommen.

Man darf sich aber keiner Illu
sion hingeben. Auch das verbes
serte Gesetz gegen Wettbe
werbsbeschränkungen wird nicht 
zu einem modellhaften Wettbe
werb führen. Viele Prämissen 
sind in der Praxis nur unvollkom
men erfüllt. So bestehen auf der 
Angebotsseite vielfach oligopoli
stische Marktformen, und die An
passungsfähigkeit der Produk
tion an eine veränderte Nachfra-
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ge ist schon aus technischen 
Gründen nicht immer hinreichend 
gegeben. Der I\/larl<t ist auch nicht 
so transparent, daß der Verbrau
cher die Vorteile des Wettbe
werbs in vollem Umfange für sich 
nutzen kann.

Ordnungspolitische Bedeutung

Bei dieser Sachlage kommt es 
darauf an, durch gezielte Maß
nahmen dazu beizutragen, daß 
der Verbraucher als aktiver Part
ner das Marktgeschehen mitge
staltet und damit seine Funktio
nen in der marktwirtschaftlichen 
Ordnung wahrnimmt. Dazu ge
hört vor allem, daß seine Rechts
stellung gegenüber den Anbie
tern gestärkt wird, daß er ein hin
reichendes Problembewußtsein 
hinsichtlich seiner Bedürfnisse 
gewinnt und daß er die erforder
lichen Informationen erhält, um 
seine Entscheidungen nach ratio
nalen Gesichtspunkten treffen 
und am Markt durchsetzen zu 
können.

1st sich der Verbraucher zum 
Beispiel über Qualität und Preis 
der Waren nicht im klaren, so 
kann er durch seine Kaufent
scheidung nicht den leistungsfä
higsten Anbieter honorieren. Das 
führt nicht nur zu Nachteilen für 
ihn selbst, sondern löst gleich
zeitig Fehlentwicklungen aus, die 
die Lenkungsfunktion des Mark
tes beeinträchtigen und damit 
der Gesamtwirtschaft Schaden 
zufügen.

So gesehen kommt der Ver
braucherpolitik eine wesentliche 
ordnungspolitische Bedeutung 
zu, und die einzelnen verbrau- 
cherpoMtischen Maßnahmen er
halten aus dieser Perspektive 
ihre Bedeutung und ihren Sinn.

Neue Impulse

Zu diesem ordnungspoliti
schen Erfordernis nach einer spe
ziellen Verbraucherpolitik tritt 
das Bedürfnis nach einem Schutz 
des Verbrauchers vor gesund
heitlichen Gefahren, die sich im

Zusammenhang mit der Entwick
lung neuer Produkte wie auch 
Produktionstechniken verstärkt 
ergeben. Darüber hinaus gewin
nen Fragen des Umweltschutzes 
für den Verbraucher zunehmend 
an Gewicht.

Die erforderlichen Maßnahmen 
zum Verbraucherschutz und zur 
Verbraucherinformation sind, ent
sprechend der Komplexität des 
Marktgeschehens, notwendiger
weise vielfältig. Schon im 1. Ver-
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braucherbericht vom Oktober 
1971 ist neben der allgemeinen 
Zielsetzung der Verbraucherpoli
tik ein breites Spektrum verschie
dener Maßnahmen angespro
chen. Mit ihren Beschlüssen zur 
Intensivierung der Verbraucher
politik vom August/September 
1973 hat die Bundesregierung 
wesentliche neue Impulse hinzu
gefügt. Einige dieser Maßnah
men lassen gerade von dem dar
gestellten grundsätzlichen ord
nungspolitischen Ansatzpunkt 
her die Notwendigkeit einer Ver
braucherpolitik besonders deut
lich werden.

Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Da ist zunächst einmal die Re
gelung des Rechts der Allgemei
nen Geschäftsbedingungen zu 
nennen. Grundlage für die 
Rechtsbeziehungen zwischen An
bietern und Verbrauchern ist das 
Bürgerliche Gesetzbuch. Es be
ruht auf der Vertragsfreiheit und 
geht -  durchaus dem modellhaf
ten Bild des Wettbewerbs ent
sprechend — davon aus, daß die 
Parteien aufgrund freier Verein
barung ihre Beziehungen unter
einander gestalten, ln seinem 
dispositiven Recht stellt es eine 
Ordnung auf, die insgesamt ge
sehen auch unter heutiger Sicht 
noch zu einem ausgewogenen 
Interessenausgleich führt.

Im Unterschied zur hier vor
ausgesetzten Sachlage werden 
im modernen Wirtschaftsleben 
Vertragsbedingungen nur ganz 
selten noch zwischen Anbietern 
und Verbrauchern individuell 
ausgehandelt. Darüber hinaus 
hat es sich als nützlich erwiesen, 
die notwendig allgemein gehalte
nen Bestimmungen des Bürger
lichen Gesetzbuches durch aus
führlichere, auf den speziellen 
Vertragstypus zugeschnittene Be
dingungen zu ergänzen oder zu 
ersetzen. Dies hat zur Heraus-, 
bildung der sogenannten Allge
meinen Geschäftsbedingungen 
geführt, die in weiten Bereichen 
des Wirtschaftslebens die indivi
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duell ausgehandelten Vertrags
bedingungen wie auch das dis
positive Recht des Bürgeriichen 
Gesetzbuches ersetzt haben.

Das ist, für sich genommen, 
ordnungspoiitisch noch nicht be- 
deni<iich, weil Allgemeine Ge
schäftsbedingungen im Prinzip 
auch für den Verbraucher Vortei
le haben können. In der Praxis 
hat sich jedoch herausgestellt, 
daß sie den im Bürgerlichen Ge
setzbuch vorgezeichneten Inter
essenausgleich in aller Regel 
einseitig zugunsten des Anbie
ters verschieben und daß sich der 
Verbraucher ihnen pral<tisch nicht 
entziehen kann. Dadurch wird die 
für die Wettbewerbsordnung we
sentliche Waffengleichheit der 
Marktpartner gestört.

Die Bundesregierung hat des
halb angekündigt, sie werde 
noch im Jahre 1975 den parla
mentarischen Körperschaften ei
nen Gesetzentwurf zuleiten, 
durch den Mißbräuche mit Allge
meinen Geschäftsbedingungen 
ausgeschlossen werden sollen. 
So sehr dabei an den Schutz und 
das Interesse des einzelnen Ver
brauchers gedacht wird: auch 
hier geht es letztlich um die Wie
derherstellung fairer Spielregeln 
für die Wettbewerbsordnung.

Novelle zum Abzahlungsgesetz

Ais einen zweiten Bereich ist 
die Novelle zum Abzahlungsge
setz zu nennen, durch die dem 
Käufer ein befristetes Widerrufs
recht eingeräumtwerden soll. Die 
Novelle hat ihren Ursprung in den 
Mißbräuchen, die vor allem bei 
Verkäufen an der Haustür und 
auf der Straße aufgetreten sind. 
Die rationale Kaufentscheidung 
des Verbrauchers wird hier allzu 
häufig durch die Überredungs
künste oder gar unlautere Ver
kaufsmethoden des Vertreters 
überspielt. „Markt“ findet nicht 
statt. Leistung wird hier zuweilen 
durch eine in ihren Methoden 
nicht wählerische Verkaufstech
nik ersetzt, und die marktregulie
rende Funktion der Wettbewerbs

ordnung wird unterlaufen. Alle 
Erfahrungen zeigen, daß solche 
Fehlleistungen nur durch ein Wi
derrufsrecht korrigiert werden 
können.

Schutzgesetze können nur die 
Rahmenbedingungen für das 
Verhalten des Verbrauchers ver
bessern. Da es letztlich auf ihn 
ankommt, legt die Bundesregie
rung auf eine bessere Schulung 
und Information besonderes Ge
wicht. Dem Verbraucher müssen 
seine Stellung In der Marktwirt
schaft und die mit ihr verbunde
nen Rechte und Pflichten bewußt 
gemacht und er muß dazu ange
halten werden, seine Bedürfnisse 
in möglichst großer Unabhängig
keit von äußeren Einflüssen zu 
reflektieren. Darüber hinaus sind 
Ihm Entscheidungshilfen für den 
Einzelfall an die Hand zu geben.

Begrenzter Marktüberblick

Sicherlich kann sich der Ver
braucher auch ohne solche zu
sätzlichen Informationen selbst 
einen gewissen Marktüberblick 
und Unterlagen für seine Kauf
entscheidung verschaffen. Bei 
den Gegebenheiten des heutigen 
Marktes ist diese Möglichkeit im 
Regelfall jedoch so begrenzt, daß 
ohne zusätzliche Information 
eine individuell wie wettbewerbs
politisch sinnvolle Entscheidung 
nicht zu erwarten ist.

So kann der Verbraucher z. B. 
bei den einzelnen Waren die 
Qualität der Angebote auch an
hand der vom Hersteller beige
fügten Prospekte usw. nicht hin
reichend beurteilen und vor al
lem auch untereinander nicht ver
gleichen. Das gilt insbesondere 
bei technischen Gebrauchsgü
tern, aber z. B. auch bei Textilien 
oder Möbeln und selbst bei vie
len Lebensmitteln.

Schließlich hat der Verbrau
cher auch zumeist keine Zeit, 
ausreichende Preisvergleiche 
vorzunehmen. Verbunden mit der 
Schwierigkeit des Qualitätsver
gleichs führt das dazu, daß er

eine sinnvolle Qualitäts-ZPreisre- 
lation der verschiedenen Ange
bote untereinander, die als con
ditio sine qua non einer sinnvol
len Kaufentscheidung zu gelten 
hat, nicht hersteilen kann.

Verbesserung der Information

Der Gesetzgeber hat In einer 
Reihe von Bestimmungen — ins
besondere im Bereich von Arz
neimitteln und Lebensmitteln, 
aber z. B. auch generell für Fer
tigpackungen — bestimmte Kenn
zeichnungsvorschriften erlassen. 
Diese haben auf Teilgebieten die 
Information des Verbrauchers 
verbessert, reichen für sich allein 
aber nicht aus.

Ich sehe es als Aufgabe der 
Anbieter an, gerade bei der Wa
reninformation von sich aus ei
nen merkbaren zusätzlichen Bei
trag zu leisten. Die Werbung gibt 
kaum mehr als allgemeine Hin
weise auf die Produkte. Biswei
len scheint sie sogar davon aus
zugehen, daß konkrete Informa
tionen über die Ware nicht geeig
net sind, die erwünschten Kauf
impulse auszulösen. Das mag 
verständlich sein, trägt jedoch zu 
der Informationslücke bei, die 
aus der Sicht einer der markt
wirtschaftlichen Ordnung ver
pflichteten Wirtschaftspolitik nicht 
hingenommen werden kann, ich 
meine, die Anbieter sollten einen 
verstärkten Beitrag zur Informa
tion des Verbrauchers leisten.

Die Bundesregierung hat des
halb in ihren Beschlüssen von 
August/September dieses Jahres 
die Notwendigkeit einer verbes
serten Warenkennzeichnung be
sonders hervorgehoben und in 
diesem Zusammenhang vor al
lem auf die vom RAL-Ausschuß 
für Lieferbedingungen und Güte
sicherung entwickelten RAL-Te- 
state verwiesen. Ihre allgemeine 
Verwendung würde einen großen 
Schritt vorwärts in Richtung auf 
eine bessere Information des 
Verbrauchers bedeuten.

Sicherlich müssen auch die 
Verbraucherorganisationen ihre
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Anstrengungen zur Verbraucher
information verbessern. Die Bun
desregierung hat ihrerseits die 
iVIitteiansätze in der Finanzpla
nung für diesen Zweck bis 1977 
deutlich heraufgesetzt.

Gemeinsam mit den Ländern 
und den Verbraucherorganisatio
nen wird dabei zu prüfen sein, ob

und inwieweit die bisherigen Be
mühungen zur Verbraucherinfor
mation geignet sind, den ange
strebten Zweck zu erreichen, 
oder ob nicht auch ganz neue 
Ansätze notwendig sind.

Schon dieser ausschnittweise 
Überblick über einzelne Maßnah
men aus dem der Verbraucherpo-

litikzuzurechnenden Sachbereich 
unterstreicht von der Praxis her 
die zunächst aus grundsätzlichen 
ordnungspolitischen Überlegun
gen gewonnene Antwort auf die 
mir gestellte Frage: Wir brau
chen in der Tat eine Verbraucher
politik, sie ist heute notwendiger 
denn je.

Ein Gebot der Stunde

Bruno Molitor, Würzburg

Gewiß sind Verbraucherinitia
tiven ein Gebot der Stunde; 

die aktuellen Erfahrungen in Sa
chen Fleischpreise zum Beispiel 
zeigen, daß die Konsumenten 
auch in der Inflation nicht so ohn
mächtig sind, wie das zuweilen 
behauptet wird. Man muß aber 
weitergehen und sagen, daß ge
rade in den entwickelten Indu
striegesellschaften die Verbrau
cherpolitik zum notwendigen Be
standteil einer funktionierenden 
Marktwirtschaftsordnung wird. 
Denn mit dem wachsenden Wohl
stand nimmt das Preisbewußtsein 
der Käufer ab.

Spielräume für Preis- 
erhöliungen

DieGründe liegen auf der Hand. 
Je höher das -  über die notwen
digen laufenden Ausgaben hin
aus -  frei verfügbare Einkom
men ist, um so eher kann und 
wird der Verbraucher auf neuen 
Kaufwünschen bestehen, auch 
wenn die Preise ansteigen. Über
dies nimmt der Druck ab, das bil
ligste Angebot zu suchen und für 
den Preisvergleich Zeit und Mü
he aufzuwenden. Aber auch ob
jektiv wird die vergleichende Prü
fung der Produktqualitäten im
mer schwieriger, zumal bei tech
nisch anspruchsvollen Ge
brauchsgütern, die wir nicht alle

Tage kaufen. Und die Anbieter 
lassen es sich gerade hier ange
legen sein, durch mehr oder min
der große und mehr oder minder 
effektive „Verbesserungen“ ihres 
Produktes uns den Spaß etwa an 
unserem „alten“ Auto zu trüben, 
obwohl das Gefährt faktisch noch 
durchaus in Schuß ist.

Das alles muß den Produzen
ten vom Nachfragerverhalten her 
Spielräume für Preiserhöhungen 
eröffnen, auch wenn im übrigen 
mit dem Geldwert alles in Ord
nung wäre; die Marktposition der 
Anbieter verstärkt sich, selbst 
wenn diese untereinander in 
einem erklecklichen Wettbewerb 
stehen. Darum lautet der Schluß: 
Wettbewerbspolitik ist gut, eine 
ergänzende Verbraucherpolitik 
aber besser.

Hilfe zur Selbsthilfe

Natürlich benötigen wir wettbe
werbsfördernde Maßnahmen wie 
das Verbot von kartellarischen 
Absprachen, die Mißbrauchsauf
sicht bei marktbeherrschenden 
Unternehmen oder eine vorbeu
gende Fusionskontrolle. Aber 
das reicht, für sich genommen, 
nicht aus. Die Stellung der Ver
braucher will auch unmittelbar 
verbessert sein, auf daß sie beim 
erreichten Einkommensniveau für

sich das Beste aus dem Wohl
standsangebot machen können.

Früher hätte man hier vor al
lem an die Konsumgenossen
schaften und ihre Selbsthilfefunk
tion gedacht. Indes, ihre Chance, 
mit besonders günstigen Preisen 
anzubieten, ist im Zuge der 
durchschlagenden Rationalisie
rung im übrigen Handelssektor 
arg geschrumpft. Auch ist der 
Marktanteil ihres Angebotes zu 
gering, und im übrigen haben die 
Genossenschaften hart um ihre 
eigene kapitaleinlegende Mitglie
derschaft zu kämpfen.

So ist heute in Sachen Ver
braucherpolitik nicht ohne den 
Staat auszukommen. Freilich muß 
zur Vermeidung von Mißver
ständnissen sogleich hinzugefügt 
werden: Wir brauchen ihn nicht 
wie einen „Elefanten im Porzel
lanladen“ , indem er politische 
Preise verordnet, das Güterange
bot reglementiert und die Wer
bung, weil sie ja an das „Irra
tionale“ appelliert, unterbindet, 
wie das in schöner Selbstver
ständlichkeit unsere Systemüber
winder fordern. Was not tut, sind 
vielmehr Maßnahmen der leich
ten Hand, mit denen der Staat 
den Verbrauchern zu einem ra
tionalen Verhalten verhilft und
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SO im Kräftespiel der freien Wirt
schaft ein zusätzliches Gegenla
ger einbaut, das Übervorteilung 
und Ausnutzung verhindert. Mit 
anderen Worten, die vernünftige 
Devise für die Verbraucherpolitik 
heißt: Keine bürokratische Gän
gelung, sondern Hilfe zur Selbst
hilfe.

Erhöhung des Informations
standes

An welche Maßnahmen wäre 
hier zu denken? Das erste ist, 
den Informationsstand des Ver
brauchers zu erhöhen. Das be
ginnt bei so einfachen Dingen, 
daß, wer Werbung treibt — und 
sei es in den Massenmedien —, 
neben den Schokoladenseiten 
seines Produktes auch den Preis 
anzugeben hat. Das setzt sich 
fort mit erhöhten Anforderungen 
an die Abzahlungsgeschäfte, zu
mal was die Pflicht zur Offenle
gung der wahren Kosten eines 
Konsumentenkredites im Ver
gleich zum Barkauf betrifft.

Schließlich geht es um öffent
lich zugängliche Warentests, die 
dem Verbraucher mit Faktenin
formationen aushelfen. Was hier 
bislang in der Bundesrepublik 
geschieht, ist unzureichend. Na
türlich darf man keine Wunder 
erwarten. Denn unvermeidbar 
muß immer eine begrenzte Aus
wahl der Testprodukte stattfin
den; der kombinierte Qualitäts- 
Preis-Vergleich kann im Zeitver
lauf nicht beliebig oft wiederholt 
werden, und bei den Preisen gibt 
es ein zuweilen starkes regiona
les Gefälle.

Eine notwendigeErgänzung der 
Warentests bieten darum die lo
kalen Auskunfts- und Beratungs
stellen der Verbraucherverbän

de, die die öffentliche Hand fi
nanziell weit mehr als bisher zu 
fördern hat. Dabei sind gerade 
auch Qualitäten und Preise des 
Dienstleistungs- und Reparatur
gewerbes unter die Lupe zu neh
men, dessen Gewicht mit dem 
Wachstum von Wohlstand und 
Freizeit zunimmt. Man darf da 
nicht zimperlich sein und etwa 
Namensnennungen bei Verstö
ßen als Tabu betrachten. Umge
kehrt geschieht das in der Wer
bung um die Gunst des Konsu
menten ja auch.

Ordnungskonforme Abhilfe

Damit stehen wir bei der kom
merziellen Reklame. Sie ist die 
bevorzugte Zielscheibe der Kritik 
an der heutigen Konsumenten- 
positon. Inwieweit die Werbung 
tatsächlich, wie behauptet wird, 
den Käufer in dem Sinne manipu
lieren kann, daß sie ihn dahin 
führt, wohin er gar nicht will, mag 
hier offenbleiben.

In den Ostblockländern denkt 
man da offenbar lebensnäher: 
Auf offiziellen Kongressen wur
den dort jetzt Mode und Reklame 
als legitim bezeichnet, well sie 
der „Eintönigkeit des Lebens“ 
entgegenwirken. Jedenfalls be
steht kein Anlaß, daß wir nun je
nen Puritanern Folge leisten, die 
selbst die Information über neue, 
qualitativ verbesserte oder preis
günstige Güter mit scheelen Au
gen ansehen.

Soweit im Umfang, den die 
heutige Werbung angenommen 
hat, ein Stück volkswirtschaftli
che Verschwendung steckt, gibt 
es eine verhältnismäßig einfache 
Abhilfe, die durchaus ordnungs
konform ist: Der Finanzminister

kann die steuerliche Anerken
nung von Werbeausgaben als 
Betriebskosten auf einen be
stimmten Prozentsatz des Umsat
zes beschränken, was bei den 
geltenden Gewinnsteuersätzen 
seinen eindämmenden Erfolg 
nicht verfehlen wird.

Verbesserung von Gesetzen

Indessen ist der Informations
grad des Verbrauchers nicht al
les. Es gilt auch, seine Rechts
stellung dem Anbieter gegenüber 
zu verbessern. In diesem Be
tracht wäre als besonders vor
dringlich zu nennen: einmal die 
Überprüfung der sogenannten 
Allgemeinen Geschäftsbedingun
gen, die kaum ein Konsument im 
einzelnen kennen kann, die ihm 
aber im Streitfall mit dem Ver
käufer sehr zu schaffen machen; 
und zum anderen den Schutz von 
Bausparkunden bei den Bauge
sellschaften und den der kleinen 
Einleger bei Investmenttrusts. 
Wie sich denn überhaupt die Po
litiker fragen lassen müssen, ob 
die Gesetze über Rabatte, 
Schlußverkäufe und den „unlau
teren Wettbewerb“ in ihrer über
kommenen Form nicht eher dem 
Schutz der Anbieter untereinan
der als dem der Konsumenten 
dienen. Auch liegen die elhheitli- 
chen, frühen Ladenschlußzeiten 
und innungsweite Urlaubsab
sprachen nicht gerade im Ver
braucherinteresse.

ln einem Punkt freilich kommt 
die Verbraucherpolitik nicht um
hin, auch mit direkten Ver- und 
Geboten einzugreifen, nämlich 
um des Gesundheitsschutzes der 
Käufer willen. Das gilt vornehm
lich für Lebensmittel, Kosmetika 
und Medikamente. Hier muß es
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scharfe Auflagen für die Produk
tion geben. Gleichzeitig wird da
mit jedoch eine Prämie auf tech
nische Fortschritte gesetzt, die 
die geforderte Sicherheit der 
Produkte möglich machen.

Notwendige Verbraucherbeiräte

Wie aber steht es um die 
Chancen, eine Verbraucherpoli
tik der umrissenen Art in die Tat 
umzusetzen? Ihr Nachteil ist, daß 
sie nur in der Gesamtheit der Ein
zelschritte einen nachhaltigen Er
folg verspricht, diese aber jeweils

erhebliche Anforderungen an 
Energie und Geschick der politi
schen Durchsetzung stellen. Auch 
ist es ein Irrtum, aus dem hohen 
Grad, in dem das Konsumenten
interesse mit dem Gemeinwohl 
zusammenfällt, darauf schließen 
zu wollen, daß sich die Verbrau
cherpolitik auf allen Seiten 
gleichsam von selbst verstehe. 
Denn im politischen Alltag liegt 
nicht selten eine straff organisier
te Produzentenlobby in der Vor
hand, derem Einfluß auf seiten 
der Konsumenten wenig Ver

gleichbares
ist.

entgegenzustellen

Darum brauchen wir Verbrau
cherbeiräte bei den Fachministe
rien und unabhängige Verbrau
cherinstitute mit entsprechender 
Ausstattung. Allerdings, ohne 
daß die Konsumenten dann 
selbst die gebotenen Chancen 
ausnutzen, und zwar mit einer 
gewißen Zähigkeit, müßte auch 
die beste Verbraucherpolitik ins 
Leere stoßen. Aber Zähigkeit ist 
ohnehin eine wichtige demokrati
sche Tugend.

Schutz durch konsequente Marktwirtschaft

Wolfgang Frickhöffer, Heidelberg

Bei Verbraucherschutz denkt 
man an Preisauszeichnung, 

Eichwesen und ähnliche, durch
aus nicht unwichtige, aber nur an 
der Oberfläche wirkende Vorgän
ge. Hier soll es jedoch um die tie
ferliegenden Funktionen gehen, 
die in einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung zugunsten der Verbrau
cherposition wirken. Marktwirt
schaftliche Politik ist immer zu
gleich Verbraucherpolitik, denn 
in marktwirtschaftlicher Sicht ist 
ein Unternehmen kein Selbst
zweck. In der sozialen Marktwirt
schaft hat vielmehr ein Unter
nehmen ausschließlich den 
Zweck und die soziale Hauptauf
gabe, daß Unternehmer und Ar
beitnehmer beide gemeinsam 
ihren Mitmenschen über den 
Markt durch gute Waren und Lei
stungen zu dienen haben. Hier
aus ergibt sich auch die Existenz
berechtigung eines Unterneh
mens.

Notwendige Voraussetzungen

Die meisten Menschen sind so
wohl Anbieter als auch Verbrau
cher, zwei Eigenschaften, die.

obwohl in der Regel in der glei
chen Brust vereint, höchst wider
sprüchlich zueinander stehen. Ein 
Arbeitnehmer mag die Leistungs
anforderung als unbequem emp
finden und sich ihr zu entziehen 
suchen. Als Verbraucher fordert 
er mit Recht Leistung bei den Ar
beitnehmern und Unternehmens
leitern der Unternehmen, deren 
Produkte und Leistungen er 
kauft. Es geht also zunächst, 
wenn man von Verbraucher
schutz im tieferen, wirksameren 
Sinne spricht, darum, die Lei
stung zu fördern, also das Lei
stungsprinzip hochzuhalten.

Heute aber werden Anpas
sung, Integration, Tüchtigkeit, 
Leistung, Funktionieren, Anstand 
und Marktgehorsam oft als un
würdig empfunden und abge
lehnt, ohne daß man sich ausrei
chende Rechenschaft über die 
Wirkung solcher Attacken gibt, ln 
Wahrheit ist die Absage an Lei
stungsgesellschaft, an Integra
tion, an Tüchtigkeit, an Funktio
nieren im Rahmen einer Ord
nung ausgesprochen verbrau
cherfeindlich.

Natürlich ist die Vorstellung 
vom Kunden als souverän herr
schendem und allein bestimmen
dem „König“ unrealistisch; sie 
würde kaum zu Dynamik und 
Fortschritt führen. Die Positions
stärke des Verbrauchers liegt 
vielmehr darin, daß er aus den 
ständig wechselnden und ständig 
erneuerten Angeboten der Unter
nehmungen, die diesen aufgrund 
der technischen und sonstigen 
Entwicklung möglich sind, immer 
wieder auswählt und damit die 
unternehmerischen Dispositio
nen honoriert oder zurückweist. 
Diese Legitimierungsfunktion der 
Verbraucher bedarf zweifellos 
noch eines stärkeren Ausbaues. 
Hier drohen Gefahren für die Ver
braucherposition, nicht nur aus 
mangelnder Konsequenz in der 
marktwirtschaftlichen Politik, 
sondern insbesondere auch 
durch die Forderungen nach 
mehr Mitbestimmung der Arbeit
nehmer.

Mit Mitbestimmung wird die 
Anbieterseite gestärkt. Wenn wir 
schon darüber klagen, daß sie 
gegenüber dem Verbraucher zu 
stark ist, so würde sie durch Mit-
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bestimmung der Arbeitnehmer 
noch weiter verstärl^t werden. Bei 
IVlitbestimmung würden die An
bieterinteressen ein Übergewicht 
erhalten, weil sie als eine stärkere 
Gegenregierung gegenüber den 
vorrangig demokratisch legiti
mierten Impulsen von den Märk
ten her wirkt, als dies bisher der 
Fall ist. Die Arbeitnehmer der ver
schiedenen Unternehmen wür
den sich dann durch Leistungs
abfall gegenseitig als Verbrau
cher betrügen. Der Wettbewerb 
als Steuerungs- und Dienstinstru
ment zugunsten des Verbrau
chers würde erheblich beein
trächtigt.

Alle Instrumente marktwirt
schaftlicher Politik wirken dage
gen zugunsten des Verbrauchers. 
Konjunktursteuerung, Wettbe
werbspolitik, Startgerechtigkeit,

Anpassungsinterventionismus, 
Mobilitätsförderung, Dynamik, 
verbessertes Bildungswesen — 
alle diese Elemente marktwirt
schaftlicher Politik, und nicht die 
Mitbestimmung, stärken Verbrau
cherposition und Arbeitnehmer
position zugleich. Mitbestimmung 
stärkt in vordergründiger Sicht 
die Arbeitnehmerposition, aber 
auf Kosten der Verbraucherposi
tion, und damit nach kurzer Zeit 
auch auf Kosten der Arbeitneh
merposition selbst.

Obwohl energische Sorgfalt also 
im Verbraucherinteresse auf kon
sequentere Anwendung markt
wirtschaftlicher Prinzipien ver
wandt werden sollte, wird es nie
mals möglich sein, den Verbrau
cher bei Abwesenheit eigener 
Wachheit vollständig zu schüt
zen. Wollte man vom Staat her 
einen vollständigen Schutz für 
ihn errichten, liefe dies unver
meidlicherweise auf eine Gänge
lung hinaus.

Einseitige Kommerzialisierung

Erste Forderung zur Sicherung 
der Verbraucher wäre also, daß 
die Verbraucher selbst Wachheit 
zeigen und Kritik entwickeln, ins
besondere in ihren eigenen Kauf

dispositionen. Fehlt es an dieser 
kritischen Wachheit, die im poli
tischen Raum, jedenfalls in einer 
Demokratie auch vom Staatsbür
ger zu fordern ist, dann nützen 
sonstige Schutzmaßnahmen für 
den Verbraucher nur wenig. Für 
die Entwicklung kritischen Den
kens allerdings sollte in der 
Schule und jeder anderen Bil
dungsstätte auch im Interesse 
des Verbrauchers und der markt
wirtschaftlichen Ordnung weit 
mehr getan werden als bisher.

Weiter ist wichtig, den vielfälti
gen Kaufanreizen andere Ideale 
und Erziehungsquellen an die 
Seite oder noch besser voranzu
stellen. Es ist nicht zu leugnen, 
daß die Verhältnisse in der Bun
desrepublik zum Teil eine ein
seitige Kommerzialisierung er
fahren haben. Dies geschah je
doch im Widerspruch zu markt
wirtschaftlichen Prinzipien. So 
sehr es berechtigt ist, im Wirt
schaftsprozeß dem Eigeninteres
se zu folgen, so wenig gilt dies 
für die Einwirkung auf wirt
schaftspolitische Maßnahmen im 
Ordnungsrahmen.

Gerade die marktwirtschaftli
che Ordnung erfordert, daß man 
sich bei der Einwirkung auf poli
tische Maßnahmen, z. B. über sei
nen Verband, ausschließlich von 
den Prinzipien leiten läßt, wie sie 
für die politische Beständigkeit 
und die Funktionsfähigkeit der 
marktwirtschaftlichen Ordnung 
beachtet werden müssen. Daß 
diesem Grundsatz oft in wahltak
tischer Kurzsichtigkeit zuwider
gehandelt wurde, ist einer der 
Gründe dafür, daß die materielle 
Entwicklung so sehr in den Vor
dergrund geriet und andere Ge
biete, nicht-materielle Erwägun
gen und Aufgaben, zu kurz ka
men.

Das führte dann auch dazu, daß 
etwa das Problern der Prestige
käufe und des Konkurrenzkon
sums ein unerfreuliches Ausmaß 
angenommen hat Es geht hier 
nur um das Ausmaß, nicht um 
den Konkurrenzkonsum an sich.

Konkurrenzkonsum ist vielmehr 
ein wichtiger Beitrag zur Eineb
nung der Konsumunterschiede 
und damit bisheriger Klassen
schranken. Überdies hat der Arri
vierte den Prestigekonsum dann 
nicht mehr nötig.

Im übrigen ist es nur natürlich 
und auch menschlich, wenn bes
sere Möglichkeiten wahrgenom
men werden, wenn auf neue An
gebote hingewiesen wird und die 
Verbraucher durch ihre Käufe 
darüber ihre Entscheidung tref
fen. Auch der Blick auf den Nach
barn und das Bestreben, hinter 
ihm nicht zurückzubleiben, ist in 
Grenzen eine elementare Le
benstendenz und sogar ein wich
tiger Impuls für die gesellschaft
liche und wirtschaftliche Entwick
lung, für höheren Wohlstand und 
für soziale Entfaltung der einzel
nen wie der Mitmenschen. Hier 
von Konsumterror zu sprechen, 
wäre genauso verfehlt, wie wenn 
man sich von dem Reiz terrori
siert fühlte, der von einem hüb
schen Mädchen ausgeht.

Probleme durcii Werbung

Nun ist natürlich auch noch ein 
Wort zur Werbung und zu den 
Gefahren der Manipulation durch 
sie zu sagen. Hier bestehen in 
der Tat gewisse Probleme, die 
allerdings wiederum im wesent
lichen aus dem Konsumfortschritt 
entstanden, von dem dank markt
wirtschaftlicher Politik inzwischen 
auch die breiten Schichten er
heblich profitieren. Eine ärmliche 
Wirtschaft, die nur wenige primi
tive Grundprodukte herstellt, be
darf kaum der Werbung.

Zweifellos gibt es heute Wer
bemethoden und Werbesprüche, 
die uns allen schon längst auf die 
Nerven gegangen sind. Aber es 
geht sicher zu weit, wenn man 
sagt, daß heute gar nicht mehr 
der Verbraucher bestimme, son
dern daß der Unternehmer mit 
Hilfe der Werbewirtschaft die 
Verbraucher durchweg manipu
liere. Selbstverständlich versucht 
die Werbung, den Verbraucher
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aufzuklären, ihn zu informieren, 
ihm auch zu suggerieren, daß er 
dieses und nicht ein anderes 
Produkt kaufen solle. Damit ver
suchen die Unternehmen, die von 
der Konjunkturpolitik gesteuerte 
Konsumgüternachfrage im ein
zelnen auf ihre speziellen Er
zeugnisse oder Leistungen zu 
lenken.

Abschließend soll noch ein wei
teres Gegengewicht gegen Ge
fahren einer einseitigen Konsum
gesellschaft und insbesondere 
der Manipulation durch Werbung 
genannt werden, und zwar eine 
weit stärkere Pubiizierung der 
Ergebnisse unabhängiger Test
institute. Diese Testergebnisse 
sollten mit dem gleichen Auf
wand und in der gleichen Weise 
publiziert werden, wie dies mit 
den Werbebemühungen der Pri
vatwirtschaft geschieht. Hierfür 
wären öffentliche Mittel zweck
mäßig.

Wenn es z. B. im abendlichen 
Werbefernsehen in den ersten 
zwei Minuten heißt, daß das 
Waschmittel X das beste, weiße- 
ste und weichste sei, das Haar

waschmittel Y das schonendste 
und wirksamste, und wenn ein 
paar Minuten später in der glei
chen Rundsendung eine Aus
strahlung des Testinstituts er
scheint, die dieses Waschmittel 
und dieses Haarshampoo auf den 
fünften oder sechsten und nicht 
auf den ersten Platz verweist, 
dann liegen die Wirkungen auf 
der Hand.

Nicht nur würde die werbende 
Wirtschaft in ihren Äußerungen 
viel vorsichtiger werden, sondern 
der Verbraucher hätte jenseits 
der Manipulationsgefahr eine 
weit bessere Möglichkeit, sich zu 
orientieren, sich kritisch zu ent
scheiden und sich besser zu
rechtzufinden. Diese Methode 
wäre ein unerläßliches, aber auch 
ungemein gewichtiges und aus
reichend wirksames Gegenge
wicht gegen Gefahren der Kon
sumgesellschaft, insbesondere 
der Manipulation durch Werbung. 
Sie wäre ein wichtiges Instru
ment marktwirtschaftlich legiti
men Verbraucherschutzes in ei
ner Zeit, in der der Verbraucher 
gerade wegen des gestiegenen

Wohlstandes, wegen der gestie
genen Innovationsrate und der 
gestiegenen Qualität von Produk
ten weit mehr als früher vor kom
plizierte und wenig durchschau
bare Produkte gestellt ist, also 
um so stärker einer interessen
freien Information bedarf.

Soziale Marktwirtschaft heißt, 
Initiative zugunsten der Mitmen
schen wecken. Die Unternehmen 
sind durch die Märkte, die Märk
te durch die Wirtschaftspolitik zu 
disziplinieren. Marktwirtschaftli
che Politik erzwingt Beweglich
keit und ständige Anpassung. 
Dies dient dem Verbraucher und 
fördert seine Güterversorgung 
ebenso wie seinen gesellschaft
lichen Entfaltungsspielraum. 
Marktwirtschaftliche Politik kon
sequent betrieben und ergänzt 
durch die regelmäßige Kontrast
publikation von Testergebnissen 
sichert dem Verbraucher nicht 
nur Fülle, Reichhaltigkeit und 
Wahlfreiheit, sondern schützt und 
stärkt ihn weit mehr, als dies 
durch ein scheinsoziales Abge
hen von der Marktwirtschaft der 
Fall wäre.

Das Programm der EG-Kommission
Carlo Scarascia Mugnozza, Brüssel

Das Wirtschaftssystem der 
westlichen Industriegesell

schaften geht von dem Grund
satz aus, daß Angebot und 
Nachfrage den Wert einer Ware 
bestimmen. Der Staat begann 
jedoch schon frühzeitig darauf 
hinzuwirken, daß genügend An
bieter vorhanden bleiben, um 
eine zu starke Machtzusammen- 
ballung bei nur wenigen Anbie
tern und damit ein Ungleichge
wicht im Anbieter-Abnehmer- 
Verhältnis möglichst zu verhin
dern.

Neben der sich so herausbil
denden Wettbewerbspolitik be
mühte man sich auch, die Posi

tion der Abnehmer von Waren 
oder Dienstleistungen zu ver
bessern, da man erkannte, daß 
der einzelne, häufig wirtschaft
lich schwache Abnehmer den 
Praktiken anderer Wirtschafts
subjekte oft hilflos gegenüber
stand. Maßnahmen für Kredit
geschäfte, gegen unangemes
sene Handelspraktiken und 
überhöhte Preise sollten den 
Abnehmern ermöglichen, die 
ihnen zukommende Rolle im 
Wirtschaftsgeschehen zu spielen.

Marktmacht der Anbieter

Die Entwicklung des markt
wirtschaftlichen Systems hat

immer deutlich erkennen lassen, 
daß staatliche Maßnahmen er
forderiich sind, um einen allge
meinen, den Interessen beider 
Seiten gerecht werdenden Aus
gleich zwischen Anbietern und 
Abnehmern herbeizuführen. Zu 
dieser Entwicklung haben Um
stände beigetragen, die auf der 
Seite der Anbieter, der Abneh
mer oder in der Beschaffenheit 
der angebotenen Ware oder 
Dienstleistung liegen.

Die Erfindung von neuen 
Werkstoffen, neuen Fertigungs
methoden und neuen Maschi
nen, die mit der Schaffung 
neuer und der Ausweitung be
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stehender Kommunikationsmittel 
und Transportsysteme verbun
den ist, sowie die Vergrößerung 
der Märkte liaben zu größeren 
Produktionen und zu einer grö
ßeren Differenziertheit der an
gebotenen Produkte geführt. 

Unternehmenskonzentrationen 
und wettbewerbsbeschränkende 
Abreden verstärken die Markt
macht der Anbieter weiter. Die 
Wissenschaft und die Technik 
ermöglichen nicht nur eine den 
jeweiligen Bedürfnissen des 
Marktes optimal angepaßte Pro
duktion. Sie ermöglichen es 
gleichzeitig auch, die Lebens
dauer von Produkten zu planen, 
die Werbemethoden für den Ab
satz der Produkte zu verbessern 
oder die Verkaufsbedingungen 
möglichst günstig zu gestalten; 
auf diese Weise vergrößern sie 
die Marktmacht der Anbieter.

Unkenntnis der Verbrauciier

-Diesem Zuwachs an Marktein
fluß steht auf seiten der Abneh
mer eine Verminderung des Ein
flusses gegenüber. Den Abneh
mern sind die Beschaffenheit 
der Werkstoffe und die Ferti
gungsmethoden für Produkte 
heute weitgehend unbekannt 
geworden. Das immer umfang
reicher werdende, häufig aus 
dem Ausland stammende Ange
bot erschwert Vergleiche, zumal 
sich ähnliche Produkte oft in 
Einzelheiten, Zubehör und Ga
rantieleistungen erheblich unter
scheiden. Aus der Unkenntnis 
der Abnehmer hinsichtlich des 
einzelnen Produktes folgt eine 
Unkenntnis hinsichtlich der von 
dem Produkt ausgehenden Ge
fahr für Gesundheit oder Sicher
heit.

In Ermangelung objektiver 
Kenntnisse wählt der Abnehmer 
daher nur zu leicht ein Produkt 
ausschließlich nach seiner Farbe, 
Form oder seinem Preis aus. 
Damit verstärkt er wieder die 
Einfiußmöglichkeit des Anbie
ters, der die äußere Beschaffen
heit der Ware verhältnismäßig 
leicht beeinflussen kann.

Die Waren und Dienstleistun
gen haben sich ebenfalls ver
ändert und werden in veränder
ter Form abgesetzt. Die Maschi
nen und Geräte bestehen oft 
aus einer Vielzahl von Einzel
teilen, sie sind technisch kom
pliziert und immer weniger „all- 
round-Geräte“ . Das umfang
reiche Marktangebot erschwert 
einen Qualitäts- und sonstigen 
Vergleich zwischen Produkten 
gleicher oder ähnlicher Art.

Nicht nur die eigene Informa
tionsmöglichkeit des Verbrau
chers hat jedoch abgenommen. 
Auch auf seiten der Anbieter 
ist ein Wechsel in den Vertriebs
methoden eingetreten. Die 
Selbstbedienung, der Verkauf 
nach Katalogen, Listen oder 
Prospekten lassen mehr und 
mehr eine Beratung der Abneh
mer verschwinden. Auch die 
Werbung für eine Ware dient in 
erster Linie der Verkaufsförde
rung, nicht der Unterrichtung 
des Kunden.

Die angedeuteten Störungen 
im Verhältnis Anbieter—Abneh
mer lassen sich nicht allein 
durch eigenes Tätigwerden der 
am Wirtschaftsablauf Beteiligten 
beseitigen, da die Abnehmer 
nicht straff organisiert, wirt
schaftlich zu schwach und nicht 
im Besitz der den Anbietern zur 
Verfügung stehenden wissen
schaftlichen und technischen In
formationen sind. Da sie besten
falls imstande sind, ihr Unbe
hagen zu formulieren, sind sie 
nicht mächtig genug, den An
bietern ein ihren Bedürfnissen 
gerecht werdendes Verhalten 
aufzuzwingen.

Unentbehriiche 
Verbraucherschutzmaßnalimen

Ein Eingreifen öffentlicher In
stanzen in das Verhältnis An
bieter-Verbraucher ist demnach 
unentbehrlich. Alle Industrie
staaten, darunter auch die neun 
Mitgliedstaaten der Europä
ischen Gemeinschaft, haben die
sem Bedürfnis in der Vergan

genheit durch mehr oder weni
ger weitgehende Maßnahmen 
zum Schutz der Abnehmer Rech
nung zu tragen versucht, und 
zwar insbesondere auf den Ge
bieten des Wettbewerbs, der 
Preise und des Gesundheits
schutzes. Mit der zunehmenden. 
Verflechtung der europäischen 
Wirtschaft und dem Übergrei
fen von Gemeinschaftsregelun
gen auf immer mehr Gebiete 
des Wirtschaftslebens ist es 
dringend notwendig geworden, 
bei der Festlegung aller gemein
schaftlichen Regelungen dem 
Schutz der Verbraucher Rech
nung zu tragen.

Die Kommission der Europä
ischen Gemeinschaften hat daher 
am 5. Dezember 1973 ein erstes 
Programm zum Schutz und zur 
Information des Verbrauchers 
angenommen und dem Rat zu
geleitet. Dieses Programm, das 
zum ersten Mal eine Gesamt
übersicht über alle Aspekte des 
Verbraucherschutzes auf Ge
meinschaftsebene gibt, weist auf 
die wachsende Bedeutung der 
Lebensqualität für den einzel
nen hin und unterstreicht das 
Recht der Verbraucher auf Ge
sundheit, Sicherheit und Rechts
beistand, auf Information und 
Fortbildung sowie auf Mitwir
kung an den sie betreffenden 
Entscheidungen.

Prioritätenkatalog 
der Kommission

Als erster Schritt auf dem 
Wege zur Erfüllung dieser Be
dürfnisse wurde ein Katalog von 
Prioritäten aufgestellt, der in
nerhalb der nächsten drei Jahre 
zu verwirklichen ist. Diese von 
der Gemeinschaft vorrangig zu 
treffenden Maßnahmen betreffen 
insbesondere:

□  einen besseren Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit 
der Verbraucher, so z. B. auch 
Gemeinschaftsregelungen für 
die Zusammensetzung von Le
bensmitteln, den Gebrauch von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln,
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Kunstdünger oder anderen ge
fährlichen Stoffen:

□  die Bekämpfung bzw. bessere 
Kontrolle von unlauteren Han
delspraktiken und Vertriebsfor
men, so z. B. im Hinblick auf die 
Zusendung unbestellter Waren 
und die Verkäufe an der Haus
tür;

□  einen besseren Schutz vor 
irreführender Werbung durch 
Festlegung gewisser Mindest
anforderungen für Werbemaß
nahmen:

□  eine Gemeinschaftsregelung 
für Abzahlungsgeschäfte, die 
den Verbraucher eindeutiger 
über die Tragweite des Ge
schäfts und über die von ihm

eingegangenen Verpflichtungen 
unterrichtet;

□  die Untersuchung der Mög
lichkeiten eines besseren Rechts
schutzes der Verbraucher im 
Falle von Reklamationen, insbe
sondere auch im Hinblick auf 
den grenzüberschreitenden Wa
renverkehr;

□  eine bessere Information und 
Fortbildung der Verbraucher, 
insbesondere auf dem Gebiet 
der nationalen und auch inter
nationalen Preisvergleiche und 
der informativen Kennzeichnung 
und schließlich

□  eine wirksame Beteiligung 
der Verbraucher bei der Aus
arbeitung aller Gemeinschafts

maßnahmen, die sie mittelbar 
oder unmittelbar betreffen. Eine 
wesentliche Bedeutung wird da
bei übrigens dem von der Kom
mission kürzlich geschaffenen 
„Beratenden Verbraucheraus
schuß“ , dem Vertreter der Ver
braucherorganisationen aller Mit
gliedstaaten angehören, zukom
men.

Die Kommission ist sich dar
über im klaren, daß ihr Pro
gramm nur einen ersten Ge
samtüberblick über die Fülle 
der Verbraucherfragen darstellt, 
dem konkrete Durchführungs
maßnahmen auf den einzelnen 
Gebieten folgen müssen. Diese 
Durchführungsmaßnahmen wer
den dem Ministerrat sobald wie 
möglich zugeleitet werden.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG

NEUERSCHEINUNG

Heinz-Dletrich Ortlleb (Hrsg.)

DESTRUKTIVE ZEITZUNDER
Asoziale Tendenzen In unserer Bildungsreform

Das bisher noch kaum etablierte Fach Wirtschaftspädagogik treibt zum 
Teil eigenartige Blüten. Einschlägige Lehrbücher gelten offenbar erst 
dann als fortschrittlich, wenn sie an unserem gegenwärtigen Wirt
schaftssystem kein gutes Haar lassen und wenn sie zur Konflikts- und 
Konfrontationsbereitschaft animieren, ohne zu einer demokratischen 
Austragung dieser Konflikte zu erziehen. Die vorliegende Broschüre 
beschäftigt sich mit den aus dieser „progressiven“ Pädagogik resultie
renden Gefahren für unsere Gesellschaft und insbesondere mit dem 
Schulbuch von George/Hilligen sowie mit den Bemühungen, das Schul
wesen zu demokratisieren.

Großoktav, 55 Seiten, 1973, Preis brosch. DM 7,50
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